
   - 19 -  
 
 

Veröffentlichung: ja 
 
 
Besprechung der Spitzenverbände der Krankenkassen, des VDR, der BfA und der BA zu 
Fragen des gemeinsamen Meldeverfahrens am 17./18.11.2004 
 
8. Gemeinsame Kernprüfung von Meldungen für Bezieher von Arbeitslosengeld II (Daten-

baustein DBEZ); 
hier: Prüfung des Lebensalters sowie der Höhe der monatlichen beitragspflichtigen Ein-

nahmen zur Rentenversicherung (DÜBA-Verfahren) 
 
 

- 366.01 - 

 

a) Prüfung des Lebensalters  

 

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II in Form von Arbeits-

losengeld II werden nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II erst ab Vollendung des 15. Lebens-

jahres gewährt. Demzufolge kann auch die Versicherungspflicht nach § 3 Satz 1 Nr. 3a 

SGB VI frühestens ab diesem Zeitpunkt eintreten. Meldungen mit einem Vom-Datum bis 

zum Zeitpunkt der Vollendung des 15. Lebensjahres des Versicherten (Prüfung gegen die 

VSNR) sind abzuweisen. 

 

Beispiel: 

Ein Versicherter ist am 15.03.1990 geboren. Er vollendet das 15. Lebensjahr am 

14.03.2005. Meldungen des Bezuges von Arbeitslosengeld II sind erst für Zeiten ab 

dem 15.03.2005 zulässig. 

 

b) Prüfung der Höhe der monatlichen beitragspflichtigen Einnahmen zur Rentenversicherung 

 

Nach § 166 Abs. 1 Nr. 2a, 2b SGB VI betragen die monatlichen beitragspflichtigen Einnah-

men zur Rentenversicherung nicht mehr als 400 EUR monatlich. Die Jahresmeldungen bzw. 

Abmeldungen dürfen daher als beitragspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt (beitragspflichtige 

Einnahmen) kalendermonatlich den Betrag von 400 EUR nicht übersteigen. Meldungen, bei 

denen die gemeldeten beitragspflichtigen Einnahmen zur Rentenversicherung den monatli-

chen Betrag von 400 EUR überschreiten, sind abzuweisen. Bei Teilmonaten ist dieser Be-

trag auf die entsprechende Anzahl Kalendertage umzurechnen. 

 

Die Besprechungsteilnehmer nehmen den Sachverhalt zur Kenntnis und vereinbaren die 

erforderlichen Änderungen der Anlage 9 des gemeinsamen Rundschreibens „Gemeinsames 
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Meldeverfahren zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung“. Eingeführt 

werden die Fehlerprüfungen DBEZ045 und DBEZ098 zum 01.01.2005. 


